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Vorwort zur 8. Auflage

Liebe Leserin, lieber Leser,
als einer der beiden „übrig gebliebenen“ Mitherausgeber darf ich Stephanie Herzog und Cornel 
Potthast im Herausgeberkreis willkommen heißen und mich auch im Namen von Wolfgang Stü­
ckemann herzlich für ihren Einsatz beim Neustart bedanken. Mit beiden arbeite ich seit langem 
zusammen, beide sind wie ich der Arbeitsgemeinschaft Erbrecht im DAV eng verbunden und 
bringen langjährige praktische Erfahrung mit – Stephanie Herzog auch als Schriftleiterin der 
Zeitschrift ErbR, deren Mitherausgeber beide sind. Vor Ihnen liegt nicht nur eine neue Auflage, 
sondern in vieler Hinsicht ein ganz neues Werk: Neuer Verlag, neue Mitherausgeber, eine ganze 
Reihe neuer Autorinnen und Autoren.1 Erstmals erscheint das Handbuch im Nomos Verlag. 
Die Zusammenarbeit mit den neuen Mitherausgebern, den hinzugekommenen Autoren und 
dem Verlag hat zu einem Zusammenwirken kreativer Geister geführt, das mir, wenn ich dies 
im nüchternen Umfeld eines Vorworts so sagen darf, viel Spaß gemacht hat. Mit Frank Michel, 
der beim Nomos Verlag nicht nur dieses Handbuch, sondern neben anderen Projekten auch die 
Zeitschrift „ErbR“ betreut, ist gewährleistet, dass aktuelle Entwicklungen in Rechtsprechung, 
Gesetzgebung und Wissenschaft zeitnah in die Fortschreibung des Handbuchs einfließen.
Auf alle Einzelheiten der neuen Bearbeitung einzugehen, würde den Rahmen sprengen. Ich 
greife nur einige Neuerungen heraus:
Das Pflichtteilsrecht hat sich als besonders dynamischer Teilbereich des Erbrechts erwiesen. 
Eine Vielzahl neuer höchst- und obergerichtlicher Entscheidungen – insbesondere zur Erstel­
lung und zum Inhalt notarieller Nachlassverzeichnisse – hat die Streitpraxis erheblich verändert. 
Stephanie Herzog wertet diese Entwicklungen auf der Grundlage langjähriger Erfahrung praxis­
nah aus.
Das Betreuungsrecht hat durch eine umfassende Reform wichtige Änderungen erfahren, ins­
besondere an der Schnittstelle zwischen Vorsorgegestaltung, betreuungsgerichtlichem Verfahren 
und erbrechtlicher Nachfolgeplanung. Dietmar Kurze stellt die Gesetzesänderungen und ihre 
praktischen Auswirkungen anschaulich dar.
Neu ist das prozessrechtliche Kapitel von Thomas Fleischer, ehemaliger Vorsitzender des 
Erbrechtssenats in Düsseldorf. Seine Darstellung reicht von der Anspruchsdurchsetzung im 
Pflichtteils- und Erbauseinandersetzungsprozess über internationale Bezüge bis zu Besonderhei­
ten im „Nebeneinander“ von Erbscheinsverfahren und Feststellungsklage– eine Brücke zum von 
Markus Lamberz neu bearbeiteten Kapitel zum Erbscheinsverfahren. Die richterliche Perspektive 
finden Sie auch an anderen Stellen: Sabine Ahlmann hat im kostenrechtlichen Kapitel die Än­
derungen des Kostenrechtsänderungsgesetzes 2025 eingearbeitet. Holger Krätzschel behandelt 
aktuelle Entwicklungen bei der Auslegung von Verfügungen von Todes wegen, Alfred Rust 
im neu strukturierten Kapitel zur Erbenhaftung u.a. die Haftung aus fortgesetzten Miet- und 
Dauerschuldverhältnissen, Ezra Zivier im Anfechtungskapitel die Unterschiede der Anfechtung 
von Erbverträgen und Ehegattentestamenten.
Zu den Neuerungen auf dem Gebiet der Testamentsvollstreckung zählen die Vergütungsemp­
fehlungen des Deutschen Notarvereins. Julian Klinger geht hierauf und auf weitere aktuelle 

1 Neu hinzugekommen sind: Ansgar Beckervordersandfort, Thomas Fleischer, Tobias Goldkamp, Hans Hammann, 
Stephanie Herzog, Philipp Georg Kampmann, Julian Klinger, Jochen Kotzenberg, Holger Krätzschel, Dietmar Kurze, 
Markus Lamberz, Konrad B. Osthold, Cornel Potthast, Karin Raude, Alfred Rust, Jörg Günter Schumacher und Ezra 
Zivier.
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Entwicklungen ein. Hans Hammann stellt das Behindertentestament unter Berücksichtigung 
des Bundesteilhabegesetzes dar, das den sozialrechtlichen Hintergrund entsprechender Gestal­
tungen nachhaltig verändert hat. Und auch das Stiftungsrecht hat eine Reform erfahren. Die 
umfassenden Neuregelungen präsentieren Jan Schiffer und Matthias Pruns.
Tobias Goldkamp hat das Kapitel der Erbengemeinschaft vollständig neu gestaltet; besonderes 
Gewicht liegt auf den praxisrelevanten und immer wieder aktuellen Fragen der Mehrheitsver­
waltung und -vertretung.
Selbst die gesetzlichen Erbfolge ist Änderungen unterworfen – das Erbrecht folgt dem Famili­
enrecht. Nach „Redaktionsschluss“ trat das Gesetz zur Umsetzung des Urteils des Bundesverfas­
sungsgerichts zur Vaterschaftsanfechtung in Kraft. Cornel Potthast, der das Kapitel zur gesetzli­
chen Erbfolge grundlegend überarbeitet hat, erwartet, dass dies nicht der Schlusspunkt der 
Entwicklung im Abstammungsrecht ist.
Ungeachtet aller Innovationen steht die vorliegende Auflage in der Kontinuität derjenigen, 
die das Werk von Beginn an geprägt haben. Den ausgeschiedenen Herausgebern und Autoren 
Ursula Tschichoflos, Ernst Sarres, Frank Hannes, Michael Holtz und Thomas Krause gilt besonderer 
Dank. Sie haben das Profil des Handbuchs über viele Jahre geprägt und die Grundlage für seine 
heutige Stellung geschaffen – nicht nur bei Anwältinnen und Anwälten, sondern auch bei No­
taren, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern sowie in den Rechtsabteilungen von Kreditinstituten.
Das Handbuch lebt von der Rückmeldung seiner Nutzerinnen und Nutzer. Viele Hinweise zu 
früheren Auflagen sind in diese Bearbeitung eingeflossen. Ich möchte Sie ermutigen, uns auch 
künftig Anregungen zu übermitteln: zu inhaltlichen Unklarheiten, neuen Themenfeldern oder 
zu Gestaltungsvorschlägen aus der Praxis. Die Kontaktdaten der Herausgeber und des Verlags 
finden Sie im Anschluss an dieses Vorwort.
Allen Autorinnen und Autoren danke ich herzlich für ihre engagierte Mitarbeit, dem Nomos 
Verlag, insbesondere Thomas Gottlöber für die Unterstützung beim Neustart, Frank Michel für 
die verlässliche Betreuung des Werkes. Wenn die 8. Auflage Ihre Arbeit im Erbrecht, einem nur 
scheinbar statischen, tatsächlich ständig im Wandel begriffenen Rechtsgebiet unterstützt, hat sie 
ihren Zweck erfüllt.

Bonn, im Mai 2026 Andreas Frieser

Vorwort zur 8. Auflage
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§ 1 Das erbrechtliche Mandat
A. Rahmenbedingungen des erbrechtlichen Mandats
I. Wirtschaftliche, soziologische und kulturelle Überlegungen
1. „Erben“ als kulturelles Phänomen

a) Weitverbreitetes Interesse am Erbrecht. Die Kombination aus verschiedenen Phänome­
nen, die jedes für sich genommen den Menschen faszinieren, sichert dem Erbrecht seit Men­
schengedenken besonderes Interesse. Es geht um Geld, Macht, Reichtum, Familiengeschich­
te(n), bisweilen um Verbrechen, Intrigen, psychologische Verwicklungen, Gerichtsverfahren, 
Hass, Leidenschaft, Versöhnung, Ehre.1 Damit sind nur einige Schlagworte genannt, die in 
vielen Erbrechtsfällen eine Rolle spielen. Die Aufzählung ist beliebig, ungeordnet und un­
vollständig, dient nur dem Beleg der paradox erscheinenden Schlussfolgerung, wonach sich 
im Erbrecht das „pralle Leben“ widerspiegelt. Dies sichert der Materie die Beachtung und 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit – man denke nur an die Feststellung, wonach „die Leute 
Erbgeschichten noch lieber als Sexgeschichten lesen“.2

Mit dem Erbrecht sind Mythen, Archetypen und Klischees verbunden: „In der Familie erbt nur 
einer, und das ist der älteste Sohn, Tötungsdelikte aus enttäuschter Erblust gibt es häufig, der 
Bayer erbt stur, der Norddeutsche still, der Schwabe glücklich, der Sachse heiter; der Rheinlän­
der dankt dem Herrn, der Preuße seinem Anwalt.“3

Richtig ist: Jeder Erbfall hat seine eigene Geschichte, manchmal eine generationenlange. Erb­
recht entfesselt Triebe, Gewalten und Leidenschaften, es führt aber auch zur Weiterentwicklung 
von Theorien: Im alten Ägypten soll die Mathematik ihre Fortschritte dringenden Fragen des 
Erbrechts verdankt haben.4

Es ist erstaunlich, dass angesichts der Bedeutung des Erbrechts für alle Lebensbereiche die 
Entdeckung dieses Rechtsgebiets als „Sondermaterie“ noch nicht so lange zurückliegt. Lehrbü­
cher zum Erbrecht gab es schon immer, Bücher oder Handbücher für Erbrechtsberater erst 
seit einigen Jahren. Es existieren mehrere juristische Vereinigungen und Gesellschaften zur 
Förderung des Erbrechts mit jeweils vielen hundert Mitgliedern,5 eine Reihe von Zeitschriften 
befasst sich mit der Sondermaterie Erbrecht.6 Seminaranbieter locken jährlich Tausende von 
Anwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Vertretern anderer Berufe in Veranstaltungen 
zu Nachfolgeplanung, Testamentsvollstreckung, zum Erbscheinverfahren und anderen erbrecht­
lichen Fragestellungen.
Auf die Gründe hierfür soll im Folgenden eingegangen werden, vorab schlagwortartig:
n Das Erbrecht ist von hoher wirtschaftlicher Bedeutung;
n Die Zahl erbrechtlicher Streitigkeiten nimmt zu;
n Die familiensoziologischen Voraussetzungen haben sich geändert;

1 Unterschiedliche über das materielle Erbrecht hinausreichende „Erbenthemen“ behandelt das Kursbuch 135, Die 
Erbengesellschaft, 1999.

2 Die Erbengesellschaft/Demski S. 1.
3 Die Erbengesellschaft/Demski S. 1.
4 Die Erbengesellschaft/Demski S. 11.
5 Innerhalb des Deutschen Anwaltsvereins: die Arbeitsgemeinschaft für Erbrecht, ferner: Deutsche Vereinigung 

für Erbrecht und Vermögensnachfolge, Deutsche Gesellschaft für Erbrechtskunde, Deutsches Forum für Erb­
recht. Die Arbeitsgemeinschaft Erbrecht im DAV zählt über 2.000 Mitglieder.

6 Zeitschrift für die gesamte erbrechtliche Praxis (ErbR), Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge (ZEV), 
Zeitschrift für die gesamte Familienrechtswissenschaft (FamRZ), Zeitschrift für die Steuer- und Erbrechtspraxis 
(ZErb).
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n Der Trend zur Spezialisierung bei den rechts- und wirtschaftsberatenden Berufen setzt sich 
fort.

b) Literatur und Erbrecht. „Erbfälle“ haben auch über die Jahrhunderte hinweg großen Reiz 
auf Literaten ausgeübt.7

Erbschleicherei,8 Hader und Zwist, gar Gift und Mord haben Schriftsteller ebenso fasziniert 
wie Geldgier und die enttäuschte Hoffnung auf große Vermögen.9 Komödien, Kriminalromane, 
Novellen füllen Bibliotheken mit Stoffen aus dem Erbrecht: „Ohne Meucheleien an reichen 
Erblassern oder das Beiseiteräumen von Miterben wäre der Kriminalroman nicht das geworden, 
was er ist.“10

Den Brief, den Frédéric Moreau, Protagonist in Flauberts Education sentimentale, erhält, 
beginnt mit den Zeilen, die ebenso gut eine erbrechtliche Akte einleiten könnten:

„Le Havre, der Friedensrichter des 3. Arrondissements.
Da Ihr Onkel, Herr Moreau, gestorben ist ab intestat …“

Um in der französischen Literatur zu bleiben: Balzacs Vaterfigur Père Goriot, der von seinen 
Töchtern verlassen wird, nachdem er ihnen sein ganzes Hab und Gut überlassen hat, und in 
Armut stirbt, hat einen ganzen Typus ebenso begründet wie King Lear, der längst nicht nur 
Namensgeber eines shakespeareschen Dramas ist.11

Die Generationenfolge und der damit einhergehende „Niedergang einer Familie“12 gehört zum 
literarischen Bewusstsein vieler Leser, ebenso wie der Gestiefelte Kater, der im Kunstmärchen 
von Charles Perrault dem jüngsten von drei Söhnen vererbt wird und seinem Besitzer anbietet, 
ihm zu großem Reichtum zu verhelfen: Der Müllersohn heiratet die Königstochter und erbt 
schließlich das ganze Reich. Ob griechische Tragödien, moderner Bestsellerstoff13 oder der 
„Generationenroman“ der modernen Literatur aus jüngster Zeit:14 Wer Bücher liest, ins Theater 
geht, cineastisch interessiert ist oder die Regenbogenpresse verfolgt: Niemand entgeht dem 
Erbrecht.

7 Fedder, Das Testament als literarisches Dispositiv, 2011.
8 Der Typus des Erbschleichers inspiriert seit Jahrhunderten Kunst und Literatur: In der Komödie „Volpone“ von 

Ben Jonson, 1606, umschwirren habgierige Venezianer einen vermeintlich Todkranken, der sich seinerseits an 
den Erbschleichern bereichern will; das 1840 uraufgeführte Lustspiel von Johann Nestroy trägt den Namen 
„Erbschleicher“, im Roman Buddenbrocks von Thomas Mann wird Tiburtius als „Wicht und Erbschleicher“ 
bezeichnet, eine amerikanische Filmkomödie (1990) trägt den deutschen Titel „Die Erbschleicher“, ebenso das 
Bild des Münchener Malers Gisbert Flüggen (1811–1859). Zu weiteren Einzelheiten vgl. Frieser ErbR 2010, 370 
und Frieser/Potthast ErbR 2017, 114.

9 Zur Verteilung eines Vermögens gleichanteilig unter den Kindern vgl. Johann Peter Hebel, 4. 900,00 Gulden, 
in: Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes: „Wenn alle Eltern so vernünftig wären und ihren Kindern, 
die gleiche Liebe verdienen, gleiche Liebe bewiesen, wieviel Unfrieden und Unheil könnte dadurch vermieden 
werden“. Beispielhaft für moderne Romane zum Thema „Erben“: Meier, Die Auflösung des Hauses Decker, 
2021; Ott, Die Auferstehung, 2015; Bernhard, Auslöschung, 1986.

10 Die Erbengesellschaft/Ghiradelli S. 22.
11 Eine Neubearbeitung des Stoffes findet sich bei Edward St. Aubyn, Dunbar und seine Töchter, 2017.
12 Untertitel des ersten Romans von Thomas Mann: Buddenbrocks, erstmals erschienen 1901.
13 Vgl. nur den Roman des amerikanischen Bestsellerautors John Grisham, Das Testament; auch Margery Alling­

ham, Campion. Tödliches Erbe, Neuaufl. 2025.
14 Vgl. zum „Generationenroman“ den Artikel von Kämmerlings in: DIE WELT vom 13.1.2011: „Der Generatio­

nenroman war doch nie weg“, unter Hinweis auf Romane von ua Eugen Ruge, Clemens J. Setz und Julia 
Franck. Aktuell: Zeiner, Villa Sternbald oder Die Unschärfe der Jahre, 2024; grundlegend: Grugger/Holzner 
(Hrsg.), Der Generationenroman, 2021.
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c) Erbrecht als Spiegel familienpsychologischer Fragen. Lassen wir die Schriftstellerin zu 
Wort kommen:

„Völlig unauffällige Menschen fletschen angesichts einer verbeulten Silberkanne (unecht) die 
Zähne, schmeißen Schubladeninhalte durch die Luft wie Diebe, zerreißen mürb gewaschene 
Bettlaken zwischen sich und setzen sich auf 18-bändige Shakespeare-Ausgaben, um ihren 
Besitzanspruch geltend zu machen, obwohl sie außer der Auto, Motor- und Sport nachweis­
lich nie etwas lesen. Erben ist ein Schrecken, eine Wonne, ist Verpflichtung, Beginn von 
Verschwendungssucht wie von Geiz, Erben macht hartherzig oder großzügig, ängstlich oder 
mutig.“15

Eine scharfsichtige Beobachtung ebenso wie die Feststellung, wonach „das Erben zur tägli­
chen Erpressung, emotionalen Geiselnahme und zu allerlei anderen familiären Würgegriffen 
benutzt“ wird.16 Tatsächlich werden in erbrechtlichen Auseinandersetzungen häufig langjährige 
Aversionen oder von Kindheit an gepflegte Geschwisterrivalitäten ausgetragen. Der im Erbrecht 
tätige Anwalt kann bestätigen, dass der „Streit um das kleine rote Spielzeugauto“ häufig bei 
der Auseinandersetzung einer Erbengemeinschaft seine Fortsetzung findet.17 Der Evolutionspsy­
chologe erklärt die „psychologische(n) Aspekte in anwaltlichen Beratungen von Erbengemein­
schaften“: Der Geschwisterkonflikt schlägt sich in der Kindheit im Streit um die elterliche 
Zuwendung nieder, im Erbfall mündet er ein letztes Mal in eine Auseinandersetzung um die 
„elterlichen Ressourcen“.18

Erbschaften sichern die Weitergabe von Vermögen in der Familienkette,19 Erben kann aber 
auch Risse in diesen Ketten verursachen: „Mit jeder Bewegung auf dem unendlichen Spielfeld 
der Freiheit gehen Krisen von Beziehungen einher, Aufkündigung von Loyalitäten, Risse in 
Traditionsketten.“20

Ob dies etwas mit „unbezogener Selbstverwirklichung“21 zu tun hat oder mit dem Trend zur 
Vereinzelung, der stärkeren Betonung materieller Werte, der Zerrüttung von Solidarität, die in 
der Ellenbogengesellschaft keinen Platz mehr findet, mag dahingestellt bleiben.
Der Erbrechtsberater kann den eben angedeuteten Kulturpessimismus nicht uneingeschränkt 
bestätigen. Einerseits werden mit seiner Hilfe Erbstreitigkeiten häufig durch Vergleich been­
det,22 andererseits scheitern oft Versuche, Nachfolgefragen vor dem Tod des Erblassers im 
Familienkreis zu klären. Die Erörterung erbrechtlicher Fragen unter Verwandten gilt als Tabu, 

15 Die Erbengesellschaft/Demski S. 2. Wissenschaftlich zu Erinnerungsstücken als Gegenstand erbrechtlicher 
Konflikte: Langbein, Geerbte Dinge. Soziale Praxis und symbolische Bedeutung des Erbens, 2002 und hierzu 
die Rezension von Speer in Süddeutsche Zeitung vom 14.2.2003: Dargestellt werde die emotionale Dynamik 
innerhalb von Familien; Erben sei immer verbunden mit starken Gefühlen von Liebe und Dankbarkeit, 
Bewunderung oder Neid, Schuld und Abhängigkeit sowie Missgunst unter Geschwistern.

16 Die Erbengesellschaft/Demski S. 3.
17 Vgl. hierzu auch die „SPIEGEL-Titel“: „Geschwister – Lebenslang Rivalen“ vom 6.1.2006 und „Wie sich 

Deutschland ums Erbe zofft“ vom 14.3.2025: „Bis zu 400 Milliarden Euro pro Jahr werden die Deutschen 
in den nächsten Jahren vererben – so viel wie nie zuvor. Doch den Streit um den Nachlass zerstört oft Familien 
und Unternehmen. Wie geht es besser?“

18 Euler ErbR 2014, 2; vgl. hierzu auch den Tagungsbericht zum Erbrechtstag 2007, auf dem Euler seine Thesen 
vorgetragen hat, Osterloh-Konrad ErbR 2007, 102.

19 Die Erbengesellschaft/Schmölders S. 17.
20 Kamphaus, Beil. zur Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 5.6.1994: „Lebt sich der Mensch am 

Ende selbst aus?“.
21 Kamphaus, Beil. zur Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 5.6.1994: „Lebt sich der Mensch am 

Ende selbst aus?“.
22 Tanck, zit. nach Focus, Ausgabe vom 22.5.2000, S. 140.
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weil Nachkömmlinge nicht den Eindruck erwecken wollen, auf das Vermögen ihrer Eltern 
Anspruch zu erheben. Hemmungen, Besitzansprüche geltend zu machen, sowie die Scheu der 
Betroffenen, den Tod eines Familienmitgliedes zu thematisieren, erschweren offene Gespräche. 
Werden Verhandlungen nach dem Tod des ersten Elternteils geführt23 und enden sie mit einer 
Einigung, ist dies Beleg dafür, dass sich wirtschaftliche Vernunft durchsetzt, zeigen aber auch, 
dass Familiensolidarität doch ein wichtiger Faktor ist. Dies entspricht der Beobachtung von Na­
ve-Herz,24 wonach die Familie als Lebensmodell keineswegs ausgedient hat. Verantwortung für 
den Zusammenhalt der Familie und Respekt vor der Leistung der Vorgängergeneration führen 
in Fällen, in denen unterschiedliche Rechtsauffassungen diskutiert werden, nicht selten eine 
streitschlichtende Rolle. Dasselbe gilt für den Umstand, dass Erbschaften häufig im höheren Al­
ter angetreten werden. Das Bewusstsein, das Erbe philanthropisch und karitativ, also „sinnvoll“ 
einzusetzen,25 hat einen eigenen Typus hervorgebracht, den Berufserben.26 Diese Beobachtung 
ist ein weiterer Beleg dafür, dass „nicht nur die Erbregeln und -gesetze, sondern vor allem die 
Erbpraxis ein Spiegel der sozialen Wirklichkeit ist“.27

2. Erben als gesellschaftliches Phänomen

a) (Soziologische) Grundlagen. Dutta stellt und beantwortet die Frage „Warum Erbrecht?“28 

Er stellt fünf Funktionen auf, durch die das Erbrecht die sozialen Systeme beeinflussen 
kann: Motivation, Umverteilung, Nachlassaktualisierung, Solidarität und Kontinuität. Röthel 
beschreibt in ihrem Gutachten für den 68. Deutschen Juristentag („Ist unser Erbrecht noch 
zeitgemäß?“)29 „die Veränderungen des Erbgeschehens“30, ua zu den Stichworten: alternde Ge­
sellschaft, soziale und ökonomische Rahmendaten und Schutz vor Testiermacht. Referent des 
68. Deutschen Juristentages war auch der Soziologe Jens Beckert, der unter dem Titel „Unverdien­
tes Vermögen“ eine „Soziologie des Erbrechts“ vorgelegt hat.31 Sein „Blick über den Zaun“ 
zeigt, dass unsere landläufige Vorstellung vom Erbrecht als Grundrecht, als klassische Materie 
des vom liberalen Geist geprägten Bürgerlichen Gesetzbuches, nicht unumstritten ist. Hierzu 
ist keine Auseinandersetzung mit Gesellschaftstheorien nötig, die mit den Wertvorstellungen 
des Grundgesetzes nichts zu tun haben. Im frühen 19. Jahrhundert waren es Vertreter des 
Liberalismus, die der Institution „Erbschaft“ kritisch gegenüberstanden. Erbschaften sollten be­
schränkt werden, weil sie nicht mit dem Leistungsprinzip vereinbar seien, weil leistungsethische 
Werte beeinträchtigt und zu einem Mangel an Motivation führten, ferner die Freiheit aufgrund 
Reichtumskonzentration gefährdet sei.32 Jüngst hat Anthony Atkinson eine Untersuchung zum 

23 Vgl. hierzu Lauterbach/Lüscher, Erben und die Verbundenheit der Lebensläufe von Familienmitgliedern, in: 
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 48. Jahrgang, Heft 1, S. 66; Die Erbengesellschaft/
Kosmann S. 78 ff.

24 Nave-Herz FF 2000, 43; vgl. auch Szydlik ErbR 2010, 217.
25 Die Erbengesellschaft/Ghiradelli S. 31.
26 Vgl. hierzu auch Der Spiegel Nr. 17/1998, S. 100.
27 Zur Weggabe eines Millionenerbes im Wege der Spende vgl. den Artikel in Der Spiegel vom 9.1.2024 „So will 

Marlene Engelhorn ihr Millionenerbe verteilen“; Die Erbengesellschaft/Ghiradelli S. 31.
28 Titel der Habilitationsschrift von Dutta, 2014.
29 Verhandlungen des 68. Deutschen Juristentages, 2010, Band I Gutachten A.
30 Röthel, Verhandlungen des 68. Deutschen Juristentages, 2010, Band I Gutachten A, S. 13.
31 Beckert, Unverdientes Vermögen, Soziologie des Erbrechts, 2004. Beckert schildert die Auseinandersetzungen 

um das Erbrecht in drei verschiedenen Ländern (Deutschland, Frankreich, USA) und arbeitet die maßgebli­
chen Unterschiede heraus: In den USA sollen die Chancengleichheit und die Gefahr der Vermögenskonzentra­
tion für die Demokratie im Mittelpunkt stehen, in Deutschland der Zusammenhalt der Familie und soziale 
Gerechtigkeit, in Frankreich das Prinzip der Gleichheit und die Struktur von Familienbeziehungen.

32 Vgl. Jeremy Bentham, Scenery of Legislation, London, 1864; neuerdings: D. W. Haaslett: „Is inheritance 
justified?“ in: Philosophy and public affairs 15, S. 122.
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Thema „Soziale Ungleichheit“ vorgelegt. Einer seiner Vorschläge zielt auf eine aus der Vermö­
gensteuer zu zahlende staatliche Zuwendung für jeden volljährigen Bürger, um der Ungleich­
heit entgegenzuwirken, die die Erbengesellschaft geschaffen habe.33 Diese Überlegungen beein­
flussen die Diskussion über die Rechtfertigung des Erbrechts,34 auch des Pflichtteilsrechts.35 

Das schrankenlose Erbrecht im Sinn einer bis zu Willkür gehenden Freiheit des Erblassers, mit 
seinem Hab und Gut so zu verfahren, wie es ihm gefällt, ist nicht notwendige Folge „liberalen“ 
freiheitlichen Denkens; es ist eine mögliche Interpretation der Erbrechtsfreiheit.36

Bei dieser Diskussion spielt auch der demographische Wandel eine Rolle. Das Deutsche Institut 
für Altersvorsorge hat ermittelt, dass der „typische“ Erbe in Deutschland gegenwärtig zwischen 
40 und 65 Jahren alt ist.37 Erbschaften fallen in immer späteren Lebensphasen an.38 Hierin 
liegt die Herausforderung für die Erbengeneration, die nicht frühzeitig mit dem Vermögen der 
vorangegangenen Generation kalkulieren kann.
b) Wer erbt und auf welcher rechtlichen Basis? Es wird zunehmend außerhalb des engeren 
Familienkreises vererbt, ohne dass die Familienbindungen39 vernachlässigt würden. Stimmten 
noch 1988 im ersten deutschen Familiensurvey 94,9 % der Interviewten der Aussage zu, dass 
„Erbschaften in der Familie bleiben sollten“, stieg der Anteil nicht verwandter und institutionel­
ler Erbender (Tierschützer, Greenpeace, karitative Vereinigungen) zwischen 1960 und 1985 von 
12,3 % auf 18,4 %, bei Haupterben (Begünstigte hinsichtlich eines Großteils des Nachlasses) von 
4 % auf 9 %.40 Hauptbegünstigte bleiben aber die Ehepartner, zuvorderst die Ehefrauen, die 
die größte Gruppe der Erbenden bilden.41 Ehepartner werden stärker berücksichtigt als früher, 
1960 soll nach der Untersuchung von Kosmann der größere Teil des Nachlasses an die Kinder 
gegangen sein.42 Damit ist – ungeachtet der gestiegenen Zahl der Ehescheidungen – die auch 
von anderen Autoren43 beobachtete „höhere Partnerorientierung“ bestätigt.
Eine neuere Studie bestätigt, dass Erblasser bevorzugt den eigenen Familienkreis bedenken.44 

87 % der künftigen Erblasser wollen ihr Vermögen den eigenen Kindern hinterlassen, weiter 
entfernte Verwandte oder auch Personen aus dem Freundes- oder Verwandtenkreis sollen dem­
gegenüber keine große Rolle (10 %) spielen. Stiftungen, Kultur- und Bildungseinrichtungen 
oder auch kirchliche und/oder gemeinnützige Organisationen werden vorrangig von potenzi­
ellen Erblassern in Betracht gezogen, die keine natürlichen Erben haben (38 %). Familiäre 

33 Atkinson, Ungleichheit. Was wir dagegen tun können, 2016.
34 Friedrichs, Wir Erben. Was Geld mit Menschen macht, 2015.
35 Das Pflichtteilsrecht wird durch die Verfassung geschützt, vgl. BVerfG NJW 2005, 1561, auch: BVerfG 93, 165; 

BVerfG NJW 1995, 2977; 2001, 141. Dies ändert nichts daran, dass in der Literatur dessen Abschaffung bzw. Mo­
difizierung erörtert wird, vgl. nur Zimmermann ua, Zwingender Angehörigenschutz im Erbrecht, 2022; vgl. 
hierzu Baum ZErb 2024, 123; Röthel ErbR 2023, 662 bzw. vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts: 
Haas ZEV 2000, 249; Otte AcP 202, 317; Leisner NJW 2001, 126; Dauner-Lieb/Schröder DNotZ 2001, 460.

36 Zu „Grundlagen der Grundlagen des Erbrechts“, insbesondere zur Phänomenologie und Psychologie des 
Vererbens und Erbens, Muscheler, Bd. I, Rn. 1 ff., insbesondere §§ 23 ff.

37 Erben in Deutschland 2015–2024: Volumen, Verteilung und Verwendung, S. 40.
38 Erben in Deutschland 2015–2024: Volumen, Verteilung und Verwendung, S. 53.
39 Michelle Cottier, Soziologisches Wissen in Debatten um die Reformbedürftigkeit des Erbrechts, in: rechtsso­

ziologie.info 2008, S. 203 ff.
40 Die Erbengesellschaft/Kosmann S. 72. Kosmann wertete Nachlassakten der Jahrgänge 1960 bis 1985 des Amtsge­

richtsbezirks Dortmund aus.
41 Die Erbengesellschaft/Kosmann S. 73.
42 Die Erbengesellschaft/Kosmann S. 73, in Prozentangaben: 44 % des Nachlasses ging 1960 an die Kinder, 1985 

waren es noch 27 %.
43 Nave/Herz FF 2000, 43.
44 Erben und Vererben in Deutschland, Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach, 2024, im Auftrag der 

Deutschen Bank AG, Download, abrufbar unter https://www.db.com/news/detail/20241126-deutsche-bank-stud
ie-erben-und-vererben-2024?language_id=3.
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Bindungen sind danach immer noch die „maßgebenden Gedanken bei der Formulierung des 
letzten Willens, ob als ideeller oder als finanziell-materieller Transfer“.45 Die stärkere Berücksich­
tigung nichtverwandter Personen ist Folge „konkurrenter Ersatz- und Zusatzorientierungen 
verwitweter Personen bzw. gewandelter Orientierung Lediger hin zu Wahlverwandten“.46

Schätzungen aus dem Jahr 2003 zufolge haben 2/3 aller Deutschen keine letztwillige Verfügung 
errichtet.47 Diese Quote soll sich in den 20 Jahren, die seitdem vergangen sind, nicht verändert 
haben. Im Jahr 2023 sollen nur etwas mehr als ein Drittel (37,4 %) der Deutschen ab 46 Lebens­
jahren ein Testament errichtet haben. Unverheiratete Personen in dieser Altersklasse testierten 
sogar noch seltener.48 Eine Studie aus dem Jahr 2024 stützt dieses Bild.49 Die Kenntnisse der 
Testierenden über das deutsche Erbrecht sind begrenzt. Das materielle Erbrecht hat den Ruf, 
schwer verständlich zu sein.50 Dies mag Grund für die Annahme sein, dass ca. 80 % der poten­
ziellen Erblasser sich durch Rechtsanwälte oder Notare bei der Abfassung ihres Testaments 
beraten lassen. Auch Rat aus dem Internet wird gesucht.51

Viele Menschen (auch mit beträchtlichem Vermögen) vermeiden die Auseinandersetzung mit 
der Nachfolgefrage, schon weil sie nicht gerne mit ihrer Endlichkeit konfrontiert werden. Ent­
scheidungsschwäche ist auch bei Führungspersonen zu beobachten, die als Entscheidungsträger 
gelten und gelten wollen. Der Unternehmer, der innerhalb der Familie keinen Nachfolger 
findet, sich aber schwertut, nach Lösungen außerhalb des Familienverbunds zu suchen, ist keine 
Seltenheit. Deshalb ist es zu begrüßen, dass durch Zeitungsartikel zu erbrechtlichen Fragen 
oder Veröffentlichungen der Industrie- und Handelskammern die Bereitschaft geweckt wird, 
sich mit Nachfolgefragen zu befassen.52

c) Alterung der Gesellschaft. Im Jahr 2021 lag der Anteil der Personen ab 80 Jahren an der
Gesamtbevölkerung bei 7 %.53 Bis zum Jahr 2070 kann dieser Anteil auf 14 % steigen.54 Dieser
Befund bildet sich im materiellen Erbrecht nur unzureichend ab,55 wohl aber in der Praxis der
Betreuungsgerichte: Seit dem Jahr 1991 ist die Zahl der Betreuungsverfahren deutlich angestie­

45 Die Erbengesellschaft/Kosmann S. 74.
46 Die Erbengesellschaft/Kosmann S. 74; vgl. zu soziologischen Veränderungen als maßgebliche Auslegungs­

grundlage im Rahmen des § 2287 BGB Ritter, Erbrechtliche Bindungen aus erster Ehe und Verfügungen 
zugunsten des neuen Partners, 1999.

47 S. Focus, Ausgabe Nr. 44 vom 24.10.2003, S. 186. Die Angaben der Statistiker kommen zu einer Testierquote 
von 25 % (Infratest) bis 27 % (Allensbach). Eine Studie, die von der Postbank in Auftrag gegeben wurde 
(vgl. Presseinformation vom 16.5.2003), nennt eine höhere Testierquote. Etwa die Hälfte der Erblasser könnte 
danach ein Testament errichtet haben.

48 Pressemitteilung des Deutschen Zentrums für Altersfragen vom 11.12.2023, abrufbar unter https://www.dza.de/
detailansicht/nur-gut-ein-drittel-der-menschen-in-der-zweiten-lebenshaelfte-hat-ein-testament-bei-unverheiratet
en-sind-es-noch-deutlich-weniger.

49 Erben und Vererben in Deutschland, S. 54.
50 Erben und Vererben in Deutschland, S. 67 ff.
51 Erben und Vererben in Deutschland, S. 59 f.
52 Vgl. etwa die Veröffentlichung von Daten und Fakten zu Unternehmensnachfolgen in Deutschland des Insti­

tuts für Mittelstandsforschung, Bonn, abrufbar unter www.ifm-bonn.org.
53 Vgl. zu den Herausforderungen einer „alternden Gesellschaft“ für das Erbrecht: Röthel, Verhandlungen des 68. 

Deutschen Juristentages, 2010, Gutachten, A. 16 ff.
54 Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Statistischer Bericht – 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung – 

Deutschland – 2021 bis 2070 (2022).
55 Vgl. § 2057a BGB und zu möglichen Reformen Röthel ErbR 2023, 662; Kaulbach AcP 2023, 123 (151); Becker, Die 

Honorierung von Pflegeleistungen durch das Erbrecht, 2022.
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Anwaltliche Sorgfaltspflicht  1 797
Anwaltsgebühren
– Erforderlichkeit zur Durchsetzung von 

Versicherungsleistungen  5 94
Anwaltshaftung
– Anscheinsbeweis  1 749
– Aufhebung letztwilliger Verfügungen 

1 779
– Aufklärungspflicht  1 715
– Aufklärung über Pflichtverletzungen 

1 717
– Ausländische Rechtsnormen  1 701
– Auslegungsvertrag  1 789
– Ausschlagungsfrist  1 780
– Beweislastverteilung  1 743
– Checkliste  1 800
– culpa in contrahendo  1 690
– Dritthaftung  1 684
– Einverständnis des Mandanten  1 723
– Einzelfallvereinbarung  1 757
– Entstehen des Anspruchs  1 740

– Erbauseinandersetzungsklage  1 794
– Erbenhaftung  1 784
– Erbschaftskauf  1 786
– Erfüllungsgehilfe  1 725
– Ermittlungspflicht  1 694
– EuErbVO  1 695
– Fristen  1 771
– Fristversäumnis  1 741
– Gerichtliche Fehlentscheidung  1 732 f.
– Gesamtschuldnerische Haftung 

1 726, 734
– Gesellschaftsrechtliche Nachfolgeklausel 

1 692
– Haftpflichtversicherung  1 729
– Haftungsausfüllende Kausalität  1 748
– Haftungsbeschränkung  1 757
– Haftungsbeschränkungen  1 755
– Harmonisierung von erbrechtlicher und 

gesellschaftsrechtlicher Regelung  1 793
– Hinweis auf Risiken  1 707
– Hinweis- und Belehrungspflichten  1 705
– Höchstrichterliche Rechtsprechung  1 703
– Informationserteilung  1 737
– Informationspflicht  1 691
– Kausalität  1 729
– Kenntnis veröffentlichter Entscheidungen 

1 703
– Kleiner Pflichtteil  1 775
– Kürzung Honorar  1 735
– Maßgebliche Rechtsprechung  1 704
– Mindestversicherungssumme  1 759
– Mitverschulden  1 693, 736
– Nachfolgeklausel  1 792
– Nachweis des Vertragsschlusses  1 744
– Pflichtteilsergänzung  1 774
– Pflichtwidrigkeit  1 746
– RechtsanwaltsGmbH  1 654
– Rechtsbehelfsbelehrung  1 717
– Rechtskenntnis  1 695
– Regelverjährung  1 738
– Risikomanagement  1 756
– Sachverhaltsermittlung  1 692
– Sachverhaltsrecherche  1 694
– Schadenersatzanspruch  1 739
– Schutzbereich  1 687
– Sekundäre Darlegungslast  1 746
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– Sicherster Weg  1 709, 713
– Sicherung Vermächtnisanspruch  1 791
– Teilungsplan  1 795
– Teilungsreife  1 796
– Testamentsberatung  1 688
– Testamentsgestaltung  1 778
– Umfang des Mandats  1 745
– Unterbrechung des Zurechnungszusam­

menhangs  1 732
– Vergleich  1 787
– Vergleich (Aufklärungspflichten)  1 790
– Vergleichsabschluss  1 753
– Verjährung  1 738, 773
– Verjährungsbeginn  1 742
– Verjährungshemmung  1 776
– Verjährungsunterbrechung durch Stufen­

klage  1 777
– Vermächtnisanspruch  1 772
– Verschulden  1 725
– Versicherungsfragen  1 755
– Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten

Dritter  1 684
– Vertragsbedingungen  1 759
– Vorteilsausgleichung  1 731
– Weisung  1 718
– Widerruf gemeinschaftlicher Testamente

1 783
– Zinsvorteil  1 731
Anwaltssozietät  1 664
Anwaltsvergleich  1 366, 843
Anwaltsvertrag  1 657, 663
Anwartschaft
– des Nacherben  19 245
Anwartschaftsrecht  3 276, 281, 287
– des Nacherben  2 492
Anzeigepflicht  19 533 f., 539
– des Todesfalls  5 38 ff.
– gegenüber Versicherungsträger  5 92
– ggü dem Arbeitgeber  5 130
– Verstoß  19 537
Arbeitsverhältnis
– im Erbfall  5 127 ff.
Arglistige Täuschung  9 16 ff.
Arrest  16 364 ff.
Arzt
– Auskunftspflicht des  5 4 ff.

– Beweiserhebung  16 154
Asset Protection
– Stiftung  4 2 f.
Aufgebot der Nachlassgläubiger  10 181 ff.
Aufgebotseinrede  10 201, 440 ff., 452 ff.
Aufgebotsverfahren  10 80, 13 246 ff.
– Aufgebotseinrede  1 100
– Aufgebotserlass  1 100
– Ausschließungsbeschluss  1 91
– Dreimonatseinrede  1 100
Aufhebung des Erbvertrags
– Form  9 118
Aufhebungstestament  2 234
Aufhebungsvertrag, Anfechtung  9 116 ff.
– Geltung der erbvertraglichen Sonderrege­

lungen  9 119
– Rechtsfolgen  9 120
Aufklärung Abrechnung  1 716
Auflage  2 110, 200, 232, 522, 580, 586, 3 28,
60, 9 33, 13 98, 19 88, 189 f., 193, 196
– Bestimmung durch Dritte  1 137
– Checkliste  2 592
– Stiftung  4 301
– Vollziehung  3 30
Auflagenschenkung  19 151, 181 ff.
Auflassung  1 545
Auflösend bedingte Nacherbfolge  2 504
Auflösende Bedingung  2 110, 223, 18 65
Auflösung
– der Ehe  2 261
– der Lebenspartnerschaft  2 261
– des Verlöbnisses  2 142, 261
Auflösungsklausel  15 64
Aufrechnung
– Erbengemeinschaft  13 200
Aufrechnungsverbot  7 107
Auftrag  1 250
– einheitlicher  1 307
– Vorsorgevollmacht  3 571 f.
Auftraggeber  1 52, 466, 488
Auftragserteilung
– Vollmacht  1 250
Aufwendungsbeitrag
– SGB IX  11 41
Aufwendungsersatz  2 614, 13 177 ff.
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Aufwendungsersatzanspruch  3 30, 12 839
– erweiterte Sozialhilfe  11 59
– unechte Sozialhilfe  11 59
Aufzehrmethode  18 228
Ausbildungszuwendungen
– Erbschaftsteuer  19 424
Auseinandersetzung  1 49, 2 567, 7 99, 
13 214 ff.
– Ausschluss  2 112
– Erschwerung  2 578
– streitige  1 50
Auseinandersetzungsausschluss
– vereinbarter  13 250 ff.
Auseinandersetzungsplan  12 240, 13 325
– anordnungswidriger  12 251
– Form  12 250
– Testamentsvollstrecker  13 111 ff.
Auseinandersetzungsverbot  2 576, 578 f., 
9 34, 12 234
– Checkliste  2 585
Auseinandersetzungsvertrag  12 264
– Betreuung  3 725
Auseinandersetzungsvollstreckung  13 108
Auseinandersetzungszeugnis  13 45
Ausfertigung  2 247, 259
– der notariellen Urkunde  2 137
Ausführung des Planes  12 254
Ausgleichspflichtteil  3 153, 355
Ausgleichsvermächtnis
– Behindertentestament  11 129
Ausgleichung  13 281 ff.
– Auskunft  13 309 ff.
– Durchführung  13 318 f.
Ausgleichungsanordnung  13 296
Auskunft  13 39 ff.
– ausgleichungspflichtige Zuwendungen 

13 309 ff.
– Streitwert  13 364
– unter Miterben  13 181
Auskunftsanspruch  3 196
– Vollstreckung  1 460
– Zwangsvollstreckung  1 460
Auskunftspflicht  12 671
– der Erben  12 229
Auskunfts- und Stufenklage  1 424
– Auskunftsklage  1 425

Auslagenpauschale
– Rechtszug  1 218
Auslandsberührung  2 662
Auslandsgrundbesitz
– Verkehrswert  19 389
Auslegungsregel
– Ehegattentestament  5 337
Auslegungsregeln
– für die Erbeinsetzung  2 447
Auslegungs- und Ergänzungsregeln  8 9
– Abgrenzung  8 44 ff.
– allgemeine Erfahrungssätze  8 45
Auslegungs- und Ergänzungsregelnn  8 46
Auslegungsvertrag
– Bindung des Nachlassgerichts  16 210
– Formbedürftigkeit  8 175
– Fortsetzung  16 210
– Muster  8 177, 16 213
– notarielle Beurkundung  8 175
– schuldrechtliche Wirkung  8 173
– Testamentsauslegung  8 172
– unzulässige Rechtsausübung  8 174
Ausnutzung der persönlichen Freibeträge 
19 452
Ausschlagung  2 126, 298, 518, 19 90
– Abfindung  6 201
– Anfechtung  6 93 ff.
– Anfechtung der Anfechtungserklärung 

6 143 ff.
– Anfechtung der Ausschlagung  6 141 f.
– Anfechtungsfrist  6 118 ff.
– Anfechtungsgrund  6 99
– Annahme  6 93 ff.
– Anwachsung  6 7, 27
– Aufbewahrung  6 49
– Aufwendungsersatzanspruch  6 172
– Ausführungsverschulden  6 166
– Auskunftsanspruch  6 189
– Ausland  1 80
– Ausschlagungsfrist  6 10, 95
– Bedingung, echte  6 207 ff.
– bedingungsfeindlich  6 16
– Begründung  6 3, 15
– Bekanntgabe  6 78
– Berechtigte  6 25, 96
– Berliner Testament  6 213 ff.
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– Berufungsgrund  6 22, 69 ff.
– beschränkt Geschäftsfähiger  6 30
– Beschwerde  6 42
– Betreute  6 34
– Betreuter  6 55
– Betreuung  3 720 ff.
– Bevollmächtigter  6 44 f.
– Beweislast  6 81
– Bindungswirkung  6 200
– Darlegungs- und Beweislast  6 133
– Drittwiderspruchsklage  6 130
– Ehegatte  6 18
– Ehegattentestament  6 6
– einseitige Rechtsgeschäfte  6 175
– Eltern  6 37 ff.
– Erbeserbe  6 8
– Erbschaftsteuer  6 203, 19 56
– Ergänzungspfleger  6 32
– Erinnerung  6 128
– Erklärung  6 24
– Ersatzerbe  6 7
– Ertragsteuer  6 204
– Feststellungslast  16 187
– Fiskus  6 25
– Form  6 24 ff., 46 ff.
– Formmangel  6 50
– Frist  6 59 ff.
– Gelegenheitsgeschenke  6 187
– gemeinschaftliches Testament  6 200
– Genehmigung  6 35 ff.
– Geschäftsführer ohne Auftrag  6 161 ff.
– gesetzliche Vertretung  6 29
– gewillkürte Stellvertretung  6 43 f., 65
– gewöhnlicher Aufenthalt  6 52 ff.
– Gründe  6 1
– Güterrechtliche Lösung  6 185
– Haftungsrisiken  6 134 ff.
– hilfsweise Anfechtung  6 158
– Insolvenz  6 178 ff.
– Insolvenzantrag  6 155 ff.
– Interessenkonflikt  6 33
– Irrtum über Bedeutung  6 110 f.
– Irrtum über Inhalt  6 104 ff., 221, 225
– Irrtum über Motiv  6 109, 223 f.
– Irrtum über Rechtsfolge  6 222

– Irrtum über Verkehrseigenschaft des
Nachlasses  6 114 ff.

– Irrtum über Verkehrseigenschaft eines Be­
teiligten  6 112 f.

– Kenntnis  6 66 ff., 121
– Kettenausschlagung  6 138
– konkludente Annahme  6 11
– Kosten  6 83 ff.
– lenkende  6 198 ff.
– Mehrfachberufung  6 19
– Minderjähriger  6 30 ff., 54
– Nacherbe  6 191 ff.
– Nacherbschaft  6 7
– Nachlasspfleger  6 11, 129, 132
– Nachlasspflegschaft  6 157
– Nachlassverbindlichkeiten  6 12, 125 ff.
– Nachteil  6 135
– Nasciturus  6 74
– Notgeschäftsführung  6 166
– Optionsrecht  6 188
– Pflichtteil  6 194
– Rechtspfleger  6 58
– Rechtsstellung des Ausschlagenden  6 9
– Restschuldbefreiungsverfahren  6 180
– rückwirkender Wegfall  6 5
– Sechsmonatsfrist  6 64
– Sechswochenfrist  6 61
– Sozialhilfe  6 182 ff.
– Täuschung und Drohung  6 117
– teilweise Ausschlagung  6 21 ff.
– Übernahmeverschulden  6 165
– Umfang  6 17
– Unterbrechung  6 131
– unzuständiges Gericht  6 57
– Urschrift  6 47 f.
– Verfahrenskostenhilfe  6 89
– Verfügung von Todes wegen  6 6
– Verjährung  6 191 ff.
– Verkündung der Verfügung  6 76 ff.
– Vermächtnis  6 188, 194
– Vertrauensschaden  6 124, 160
– Vollstreckungserinnerung  6 130
– Vonselbsterwerb  6 4
– von Vermächtnissen  19 91
– Vorausvermächtnis  6 20
– vorläufiger Erbe  6 3
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– Vorsorgevollmacht  3 538 ff.
– Vorteil  6 134
– Wiedereinsetzung  6 82
– Wiederverheiratungsklausel  6 193
– Wohlverhaltensperiode  6 181
– Zugewinnausgleichsviertel  6 18
– Zuständigkeit  6 51 ff.
– Zuwendungen  6 186 f.
– Zwangsvollstreckung  6 127 ff.
Ausschlagung der Nacherbfolge
– Frist  1 116
Ausschlagungsfrist  1 81
– Bekanntgabe durch das Nachlassgericht 

1 85
– Kenntnis des Berufungsgrundes  1 83
– Rechtsirrtum  1 90
Ausschlagungsverpflichtungsvertrag  3 388
Ausschließungseinrede  10 203 ff.
Ausschluss der Auseinandersetzung  2 576, 
13 68 ff.
Ausschlussfrist  9 44
Außergerichtliche Einigung
– Verfahren  1 919
Außergerichtliche Tätigkeit  1 281
Außerhalb der Urkunde liegende Umstände
– Äußerungen gegenüber Dritten  8 26
– individueller Sprachgebrauch  8 26 f.
– schriftliche Aufzeichnungen  8 26
Außerordentliches Kündigungsrecht des Ver­
mieters  5 139 ff.
Aussetzung  13 15
Ausstattung  3 41, 142, 13 293
Ausstattungsvertrag  3 42
Austauschvertrag  3 60
Auswahl
– durch den Dritten  12 85
Auswahl des richtigen Verfahrens  16 315
– Erbscheinsverfahren  16 316
– Zivilprozess  16 317
Auswahl des Verfahrens
– Erwägungen  16 7
– Kurzübersicht  16 6
– Unterschiede  16 6
– Vorrang des Erbscheinsverfahrens  16 8
– Zusammenfassung  16 9

Bank
– Behandlung des Erbfalls durch  5 80 ff.
– Bindung an Erbschein  16 24
Banken
– ausländische  5 89 f.
Bankguthaben  3 318, 340
Bankvollmacht
– für den Todesfall  3 336
BAT-Angestellte  2 422
Bauspardarlehen  3 315
Bausparer  3 315
Bausparraten  3 315
Bausparvertrag  3 315
Bedarfsgemeinschaft
– SGB II  11 4
Bedarfslücke  3 13
Bedingtes Vermächtnis
– Nachvermächtnis  2 688
Bedingung  19 88, 190, 193, 196
– auflösende  2 110
– Drittbenennung  2 459
– Fremd-/Drittbestimmung  2 459
Bedürftigentestament  11 171 ff.
– Abgrenzung zu Behindertentestament 

11 11
– Abgrenzung zu Behindertentestamenten 

11 176 ff.
– Abgrenzung zu Überschuldetentestament 

11 171 ff.
– Anfechtungslösung  11 180
– Bedingungslösung  11 180
– befreite / nicht befreite Vorerbschaft 

11 179
– Dauer der Schutzbedürftigkeit  11 180
– Einkommen (SGB II)  11 174
– erbrechtliche Säulen  11 176
– Erbschaft  11 174
– Erwerbsfähigkeit  11 173
– Geschäftsfähigkeit  11 177
– Hilfebedürftigkeit  11 173
– im engeren Sinn  11 171
– konstruktives Abberufungsverlangen 

11 178
– Lebensversicherung  11 36
– Pflichtteil  11 174
– Rentenbezug  11 178
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– Schnittstelle zwischen Sozialrecht und
Erbrecht  11 9

– SGB II  11 12, 173
– Vermächtnis  11 174
– Vermögen (SGB II)  11 174
– Vermögensubstanz  11 179
– Vertrag zugunsten Dritter  11 36
Bedürftigentestamenten
– Vermächtnislösung  11 175
Beeinflussung eines Zeugen
– Feststellungsvereitelung  16 194
Beeinträchtigende Verfügungen  2 208
Beeinträchtigungsabsicht  3 189
Befreiter Vorerbe  2 484
Befreite Vorerbschaft
– Absicherung des Kindes mit Behinderung

(Behindertentestament)  11 140
– Behindertentestament  11 140
– BGH-Rechtsprechung (Behindertentesta­

ment)  11 138
– kleine und mittlere Vermögen (Behinder­

tentestament)  11 140
– Testamentsvollstreckung (Behindertentes­

tament)  11 140
Befreiung
– von der Inventarisierungspflicht  2 620
Begründetheit
– Beschwerde  16 259
– Rechtsbeschwerde  16 275
Begünstigtes Vermögen
– Definition  18 511
Begünstigungsvorschriften für Unterneh­
mensvermögen
– Neufassung  18 503 ff.
Behandlungswunsch  3 523
Behindertentestament  2 412, 501, 684, 3 214,
240, 11 101 ff.
– 60 %-Klausel  11 123
– 60 %-Quote  11 126
– § 2306 BGB aF.  11 124
– Abgrenzung zu Bedürftigentestament

11 11
– Absicherung des länger lebenden Ehegat­

ten  11 90, 119
– Ausgleichsvermächtnis  11 129
– befreite Vorerbschaft  11 108

– bereite Mittel  11 169
– Betreuer  5 377
– Betreuung  11 166, 168
– BGH-Rechtsprechung  11 105
– Dauertestamentsvollstreckung  11 120 f.
– Dauervollstreckung  2 686
– Dauerzusatzbetreuer / Dauerzusatzpfleger

11 168
– Definition  11 103
– Differenzierungslösung  11 149 ff.
– Enterbung des Kindes mit Behinderung

11 99
– Erbenhaftung  11 130 f.
– erbrechtliches Instrumentarium  11 120
– Erbschaftslösung  11 5, 89, 108, 120
– Erträge  11 154
– Erwerbsminderungsrente  11 47
– Freigabe durch Testamentsvollstrecker

11 170
– Freigabe durch TV  11 155
– Gemeinwohlklauseln  11 114 ff.
– Gestaltung  11 107 ff.
– große Vermögen  11 109 ff.
– Interessenkollision  11 168
– Lebensversicherung  11 36
– Mittellosigkeit  11 48
– Nacherbengenehmigung  11 166
– Nacherbenvollstrecker  11 167
– Nacherbenvollstreckung  11 120, 165
– Nachlassimmobilie  11 96 ff.
– Nachlasssubstanz  11 154
– negative Erbfreiheit  11 70
– nicht befreite Vorerbschaft  11 108, 134
– notwendige Voraussetzung  11 102
– ordnungsgemäße Verwaltung  11 157
– Personenidentität  11 168
– praktisch/wirtschaftliche Ziele

11 90, 101 ff.
– Quote  11 108, 120, 123 ff.
– Rechtfertigungsgrund  11 107
– Säulen eines Behindertentestaments

11 120 f.
– Schenkungen  11 53
– Schnittstelle zwischen Sozialrecht und

Erbrecht  11 9
– Sittenwidrigkeitsvorwurf  11 105, 111 ff.
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– sittliche Verantwortung der Eltern  11 106
– sozialrechtliche Folge gesetzlicher Erbfol­

ge  11 93 ff.
– sozialrechtliches Verwertungshindernis

11 169
– sozialrechtliche Wirkung  11 155, 169
– „Spatz in der Hand/Taube auf dem Dach“-

Prinzip  11 126
– Taschengeldklausel  11 159
– Testamentsvollstreckung  11 108, 120,

152, 165
– Thesaurierung  11 164
– Thesaurierungsklausel  11 132
– typische Testatoren  11 104
– Überleitung von Ansprüchen  11 61
– Umstellung der Leistungen auf Darlehens­

basis  11 57
– verfolgte Absicht  11 102
– Verfügung über Grundbesitz  11 167
– Vergütung des Betreuers  11 48
– Vermächtnislösung  11 5, 89, 120, 144 ff.
– Vermögenserhaltung  11 119
– Vertrag zugunsten Dritter  11 36
– Verwaltungsanordnung  2 686
– Verwaltungsanordnungen an TV  11 158
– Vier-Phasen-Modell  11 116 ff.
– Vorteile der Enterbung gegenüber gesetzli­

cher Erbfolge  11 100
– Vor- und Nacherbschaft  2 686, 11 108,

120 ff., 130 ff., 166
– Vor- und Nachvermächtnis

11 120 f., 144 ff.
– weitere Ziele  11 119
– zeitliche Phasen  11 116 ff.
– Zugriff des Staates  11 102
Behindertentestamente
– Abgrenzung zu Bedürftigentestamenten

11 176 ff.
Behinderter
– körperlich  2 52
Behinderter Beteiligter  2 55
Behinderung  5 125
– wesentliche Behinderung  11 24
Behörde  12 167
Behörden  5 96
Beihilfe  5 99

Beisetzungsfragen  2 591
Beispiel
– Einziehungsantrag  16 291
– Sachaufklärung  16 152
Belastungen
– des Vermächtnisgegenstandes  2 553
Belehrung  1 679
Belehrungspflichten  1 190
Belehrungspflicht gem. § 49b BRAO
– Auslagen  1 217
– Beweisart  1 215
– Gebühren  1 217
– Gegenstandswert  1 295
– Höhe der Vergütung  1 259
– Kostenerstattung  1 202
– Schadenersatz  1 261
– Umsatzsteuer  1 263
benigna interpretatio  8 9
Benteler-Entscheidung  18 45
Beratung
– Anrechnung  1 331, 360
– Auseinandersetzung einer Erbengemein­

schaft  1 548
– Auskunft  1 281
– Auslagen  1 217
– Erfolgsaussichten eines Rechtsmittels

1 326
– Rat  1 321
– Testamentsentwurf  1 290
– Verbraucher  1 298
Beratungskostenhilfe
– Angelegenheit  1 285
– Einigungsgebühr  1 285
– Gebühren  1 285
– Hinweis auf Beratungspflicht  1 284
– Prozesskostenhilfe-Prüfungsverfahren

1 272
– Terminsgebühr  1 285
– Verfahrensgebühr  1 285
– zu erstattende Kosten  1 284
Beratungsverhältnis  1 659
Bereicherung  19 391
– Gütergemeinschaft  19 200 ff.
– zinsloses Darlehen  19 153
Bereicherungswille  19 159, 199
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1884
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